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Sachverhalt

Der Videofilm “Kinder des Zorns”, Thorn-EMI Video GmbH, Anschrift unbekannt, wurde
mit Entscheidung Nr. 2167 (V) vom 14.3.1985, bekannt gemacht im Bundesanzeiger Nr. 63
vom 30.3.1985, in die Liste der jugendgeféhrdenden Medien eingetragen.

Es handelt sich um eine Produktion aus den USA aus dem Jahr 1984 mit dem Originaltitel
,Children of the Corn*. Regisseur des Films ist Fritz Kiersch.

Die Handlung des Videofilms wurde in der oben benannten Entscheidung wie folgt wiederge-
geben:

»In einem Ort inmitten riesiger ausgedorrter Maisfelder morden religios verblendete Jugendli-
che die Erwachsenen, um mit deren Blut die Erde zu tranken und einen Damon zu besénfti-
gen. Bis zum Eintreffen eines heroischen jungen Arztes und seiner Freundin durfen sie unge-
straft metzeln.”

In der Indizierungsentscheidung wurde ausgefihrt, dass der Videofilm durch die Art der Ge-
waltdarstellung in erheblichem Malie verrohend wirkt und zu Gewalttatigkeiten anreizt.

Die damalige Indizierung verliert gemal} § 18 Abs. 7 S. 2 JuSchG im Mérz 2010 ihre Wir-
kung.

Gemal} § 21 Abs. 5 Nr. 3 JuSchG wird die Bundesprufstelle fiir jugendgefahrdende Medien
auf Veranlassung der Vorsitzenden von Amts wegen tatig, wenn die Aufnahme in die Liste
nach § 18 Abs. 7 JuSchG wirkungslos wird und die VVoraussetzungen fir eine Aufnahme in
die Liste weiterhin vorliegen.

Die Verfahrensbeteiligte konnte nicht form- und fristgerecht tiber die Absicht der Bundes-
prifstelle, Gber eine Folgeindizierung im vereinfachten Verfahren gemald § 23 Abs. 1 JuSchG
zu entscheiden, unterrichtet werden, da eine ladungsfahige Anschrift einer Verfahrensbeteilig-
ten nicht ermittelt werden konnte.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Priifakte
und auf den des Videofilmes Bezug genommen. Die Mitglieder des 3er-Gremiums haben sich
den Videofilm in voller Lange und bei normaler Laufgeschwindigkeit angesehen und die Ent-
scheidung sowie die Entscheidungsbegrindung in vorliegender Fassung einstimmig beschlos-
sen und gebilligt.

Grinde

Der Videofilm ,,Kinder des Zorns*, Thorn-EMI Video GmbH, Anschrift unbekannt, hat in der
Liste der jugendgefédhrdenden Medien zu verbleiben und wird daher folgeindiziert.

Sein Inhalt ist weiterhin offensichtlich geeignet (8§ 23 Abs. 1 JuSchG), Kinder und Jugendli-
che sozialethisch zu desorientieren, wie das Tatbestandsmerkmal ,,Gefahrdung der Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen oder ihrer Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfahigen Personlichkeit” in 8 18 Abs. 1 Satz 1 JuSchG nach sténdiger Spruch-
praxis der Bundesprufstelle sowie hdchstrichterlicher Rechtsprechung auszulegen ist.

Der Film wirkt auf Kinder und Jugendliche verrohend.



Verrohend wirkende Medien sind solche, die geeignet sind, auf Kinder und Jugendliche durch
Wecken und Fordern von Sadismus und Gewalttétigkeit, Hinterlist und gemeiner Schaden-
freude einen verrohenden Einfluss auszuiiben. Das ist der Fall, wenn mediale Gewaltdarstel-
lungen Brutalitat fordern bzw. ihr entschuldigend das Wort reden. Das ist vor allem dann ge-
geben, wenn Gewalt ausfihrlich und detailliert gezeigt wird und die Leiden der Opfer ausge-
blendet werden bzw. die Opfer als ausgestolien, minderwertig oder Schuldige dargestellt wer-
den (Nikles, Roll, Spurck, Umbach; Jugendschutzrecht; § 18 Rdnr. 5). Daneben ist unter dem
Begriff der Verrohung in 8 18 Abs. 1 S. 2 JuSchG aber auch die Desensibilisierung von Kin-
dern und Jugendlichen im Hinblick auf die im Rahmen des gesellschaftlichen Zusammenle-
bens gezogenen Grenzen der Ricksichtnahme und der Achtung anderer Individuen zu verste-
hen, die in dem AuRerachtlassen angemessener Mittel der zwischenmenschlichen Auseinan-
dersetzung sowie dem Verzicht auf jedwede mitmenschliche Solidaritat ihren Ausdruck findet
(Jorg Ukrow, Jugendschutzrecht, Rdnr. 277).

Der Film enthalt eine Reihe von Gewalthandlungen, die das Gremium auf Grund der ausfihr-
lichen Schilderung der T6tungs- und Verletzungshandlungen auch aus heutiger Sicht als ju-
gendgefahrdend einstuft.

Die Szenen sind in der seinerzeitigen Entscheidung wie folgt dargestellt worden:

»Der Film beginnt mit einer Ruckblende: in einer amerikanischen Kleinstadt in Nebraska
bringt eine Gruppe Kinder alle Erwachsenen bestialisch um. ,,Es war zu der Zeit, als Sarah
anfing, diese seltsamen Bilder zu malen®, sagt eine Kinderstimme im Off. Es sind Bilder mit
seherischem Inhalt.

3 Jahre spater nahert sich ein Parchen im Auto dieser Stadt. Sie fahren schon ,,unheimlich*
lange durch groRBe Maisfelder. In der Stadt haben Isaac (ungefahr 13) und Malachai (ungeféhr
16) die Macht. Isaac ist der Anflhrer in der Art religioser Eiferer, und alle Kinder bis auf Sa-
rah, ihren Bruder und einen Freund sind ihm horig. Als dieser versucht, durch das Maisfeld zu
fliehen, wird er brutal ermordet und seine Leiche vor das Auto von Burt und Vicky geworfen.
Als die beiden versuchen, Klarheit in diesen myteriosen Vorfall zu bekommen, geraten sie
immer mehr in die schaurige Welt des von Isaac, Malachai und dem Mais beherrschten Dor-
fes Gatlin. Dabei wird zunéchst der einzige Erwachsene — ein am Rand des Ortes lebender
Tankwart und dessen Hund umgebracht, dann Vicky von einer mit Sensen und Hackebeilen
bewaffneten Horde Kinder Uberwéltigt und ins Maisfeld gebracht. Dort wird man Zeuge des
Machtkampfes zwischen Isaac und Malachai, worauf der Verlierer Isaac zur Hinrichtung an
ein Kreuz aus Maisstauden gebunden wird, dort wo eben noch Vicky hing. Malachai will Vi-
cky als Kdder benutzen um Burt zu fangen. Dabei schlitzt er ihr die Backe auf. Derweil gerét
Burt in eine okkulte Messe in der mit Mais geschmiickten Kirche, wo sich ein noch 17-
jahriger die Brust aufritzt, um zu seiner Geburtstags-Abgangsfeier sein Blut mit den anderen
zu trinken. Ein Madchen rammt Burt ein Messer in die Brust, der kann jedoch verletzt ent-
kommen. Er lauft um sein Leben, kann bei Sarah und ihrem Bruder Unterschlupf finden und
erféhrt von den beiden, was in der Stadt los ist. Burt kann Vicky im Maisfeld befreien, aber
der Mais scheint auf eine (ibersinnliche Art zu leben, denn Isaac wird am Kreuz vom Mais
geradezu aufgesogen. Doch Isaac kehrt zurlick. Als halber Teufel bringt er Malachai um, der
gerade von Burt besiegt wurde. Jetzt muss auch der groRe Mais-Gott in Gestalt einer riesigen
Wolke umgeben von Sturm und Gebraus eingreifen, aber Burt gelingt es mit Sarahs Bruder
und der alten Bewésserungsanlage durch die sie Sprit leiten und anziinden, das Bdse zu ver-
nichten.”

Die Jugendgefahrdung ist auch offensichtlich.



Das OVG Miinster hat in einer Entscheidung (Urteil vom 24.10.1996, 20 A 3106/96) noch
einmal betont, ,,dass der Zweck des 8§ 15a GjS (vereinfachtes Verfahren, nunmehr § 23 Abs. 1
JuSchG) die Vereinfachung und die Beschleunigung des Verfahrens sowie Entlastung des
12er-Gremiums ist (...). Das 12er-Gremium soll von der routinehaften Anwendung seiner
Bewertungsmalistédbe sowie von solchen Entscheidungen freigestellt werden, die auf der
Grundlage seiner bisherigen Praxis zweifelsfrei nicht anders als im Sinne des Indizierungsan-
trages ausfallen konnen. Danach spricht alles dafiir, eine Jugendgefahrdung als ,,offenbar ge-
geben* im Sinne des § 15a Abs. 1 GjS (8§ 23 Abs. 1 JuSchG) anzusehen, wenn sie sich aus
denjenigen abstrakt-generellen Kriterien und Bewertungsgrundlagen ergibt, die im Plenum
der Bundesprufstelle Anerkennung gefunden haben und als feststehend gehandhabt werden
(...).” Dies ist vorliegend zu bejahen, da das 12er-Gremium der Bundesprifstelle Medien, die
zur Anwendung von Gewalt gegen verschiedene Personengruppen auffordern, stets als ju-
gendgefahrdend indiziert hat.

Die Entscheidung Uber eine Folgeindizierung erfordert vorliegend vom 3er-Gremium die
Auseinandersetzung mit der Frage, wie sich das Grundrecht der Kunstfreiheit aus Art. 5 Abs.
3 GG auf die zweifelsfrei zu bejahende Jugendgefédhrdung auswirkt.

Das Grundrecht der Kunstfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 GG ist grundsétzlich in allen Entschei-
dungen der Bundespriifstelle zu beachten. Nach der vom Bundesverfassungsgericht vorgege-
benen Definition ist dabei alles Kunst, was sich darstellt als ,,freie schopferische Gestaltung,
in der Erfahrungen, Eindriicke oder Phantasien des Urhebers zum Ausdruck kommen®. Nach
dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27.11.1990 (NJW 91, 1471 ff.) hat jedoch
auch der Jugendschutz Verfassungsrang, abgeleitet aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 und Art. 6
Abs. 2 GG. Der Bundesprufstelle ist durch die benannte Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts aufgegeben, zwischen den Verfassungsgutern Kunstfreiheit und Jugendschutz
abzuwaégen und festzustellen, welchem der beiden Rechtsgiter im Einzelfall der VVorrang ein-
zurdumen ist. Dabei ist bei einem Werk nicht nur die kiinstlerische Aussage, sondern auch die
reale Wirkung zu bertcksichtigen.

Zu dem Film finden sich nur vereinzelt Rezensionen im Internet (ofdb.de).

Die Bewertungen zu dem Film erschépfen im wesentlichen in der Inhaltsangabe. Jedenfalls
hat die Bundesprufstelle keine Bewertungen im Internet vorgefunden, die dem Film einen
Kunstwert oder gar einen hoheren Kunstwert einrdumt.

Hingegen sieht das Gremium auf Grund der zahlreichen visuell verrohend wirkenden Darstel-
lungen, die Belange des Jugendschutzes als vorrangig an, so dass eine Folgeindizierung aus-
zusprechen war.,

Ein Fall von geringer Bedeutung nach § 18 Abs. 4 JuSchG war aufgrund der von dem Werk
ausgehenden Jugendgefahrdung, die das Gremium nicht nur als gering einstuft, nicht anzu-
nehmen. Zum Verbreitungsgrad des Films liegen der Bundesprufstelle keine Angaben vor.
Angesichts der heutigen technischen Vervielfaltigungstechniken geht das Gremium jedoch
nicht von einer nur geringen Verbreitung aus.

Nach Einschatzung der Mitglieder des Dreiergremiums ist der Videofilm jugendgeféhrdend,
verstolt darber hinaus aber nicht gegen in 8 18 Abs. 2 Nr. 2 JuSchG genannte Strafvorschrif-
ten. Er war daher in Teil A der Liste der jugendgefahrdenden Medien einzutragen.



Aus der Indizierungsentscheidung ergeben sich folgende Verbreitungs- und Werbebeschran-
kungen:

8§ 15 Jugendgefahrdende Trégermedien

Abs. 1 Tragermedien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefahrdender Medien nach § 24

Abs. 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, diirfen nicht

1. einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, tiberlassen oder sonst zu-
ganglich gemacht werden,

2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugénglich ist oder von ihnen einge-
sehen werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgefuhrt oder sonst zugéanglich ge-
macht werden,

3. im Einzelhandel auf3erhalb von Geschaftsrdumen, in Kiosken oder anderen Ver-
kaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, im Versandhandel oder in ge-
werblichen Leihblichereien oder Lesezirkeln einer anderen Person angeboten oder
uberlassen werden,

4. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewéhrung
des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschéften, die Kindern und Jugendlichen
nicht zuganglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden kénnen, einer anderen
Person angeboten oder tberlassen werden,

. iIm Wege des Versandhandels eingefiihrt werden,

. Offentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugénglich ist oder von ih-
nen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Tréger- oder Telemedien
auflerhalb des Geschéftsverkehrs mit dem einschldgigen Handel angeboten, ange-
kiindigt oder angepriesen werden,

7. hergestellt, bezogen, geliefert, vorrétig gehalten oder eingefiihrt werden, um sie

oder aus ihnen gewonnene Stlicke im Sinne der Nummern 1 bis 6 zu verwenden
oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermdéglichen.

o Ol

Abs. 3 Den Beschréankungen des Absatzes 1 unterliegen auch, ohne dass es einer Aufnahme in
die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, Tragermedien, die mit einem Tragerme-
dium, dessen Aufnahme in die Liste bekannt gemacht ist, ganz oder im Wesentlichen
inhaltsgleich sind.

Abs. 5 Bei geschaftlicher Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden, dass ein Verfahren
zur Aufnahme des Tragermediums oder eines inhaltsgleichen Telemediums in die Lis-
te anhangig ist oder gewesen ist.

Abs. 6 Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Gewerbetreibende vor Abgabe an den Han-

del die Handler auf die Vertriebsbeschrankungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 hinzuwei-
sen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Entscheidung des 3er-Gremiums im vereinfachten Verfahren ist vor einer Klageer-
hebung zuné&chst innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung die Entscheidung
des 12er-Gremiums der Bundesprifstelle zu beantragen.

Eine Anfechtungsklage gegen diese abschlieRende Entscheidung kann sodann innerhalb eines
Monats ab Zustellung schriftlich oder zu Protokoll der Geschaftsstelle beim Verwaltungsge-
richt Koln, Appellhofplatz 1, 50667 Koéln, erhoben werden. Die Klage ist gegen die Bundes-



republik Deutschland, vertreten durch die Bundesprufstelle zu richten (88 25 Abs. 1, 2, 4
JuSchG; 42 VwGO). Sie hat keine aufschiebende Wirkung.



	Pr. 19/10 Bundesprüfstelle für

